
Der Ausschuss empfiehlt, der Rat möge beschließen: 
§ 3, Satz 3 der Gebührenordnung der Musik- und Kunstschule der Stadt Lohmar wird wie 
folgt geändert, Sätze 4 und 5 entfallen entsprechend: 
 
Eine Kündigung ist zum Schulhalbjahr (1.Juli) und zum Ende des Schuljahres (31.12.) 
möglich; sie muss mindestens einen Monat vorher gegenüber der Leitung der Musik- und 
Kunstschule der Stadt Lohmar schriftlich erklärt werden. 
Der als Anlage beigefügten 1. Nachtragssatzung zur Gebührenordnung der Musik- und 
Kunstschule der Stadt Lohmar vom 27.10.05 wird 


